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Zum vorgelegten Entwurf wird 1m elnzelnen W1e folgt Stellung 
genommen: 

Z. 1/§ 8a ~bs.1: Zur E1nf~hrung der koedukativen Leibes~bungen 
1n best1mmten F~lLen 1St vorerst unbedingt d1e Klarung 
notwendig, was der qusdruck tl g l e ichze1tig" bedeutet. 

Z. 6/§ 43 ~bs. 2: Es besteht auf grund dieser Formulierung 
UnkLarhe1t, wie die Zahl der Wahlpflichtgegenstände zu berechnen 
1St, aufgrund d1eser Textierung m~ßten beide Schulen je e1ne 
Gruppe e1nrechnen, obwohL nur eln geme1nsamer 
WahLpfl1chtgegenstand gef~hrt wlrd. 

Z. 7/§ 131 b: Der VorschLag, zur 0berf0hrung der Ergebn1sse aus 
den Schulversuchen hGanztags5chule h und " Tagesheimschule" durch 
erneute Schulversuche zu ermögLichen, wlrd zur Gänze abgelehnt. 
Dazu wird auf die letzte diesbez0gl1che Stellungnahme zu e1nem 
flexibLen ModelL ganztagiger SchuL formen verwiesen. Da das hier 
vorgeschlagene padagog15che Konzept gLeich ist bzw. noch hinter 
den vorgenannten Entwurf zurückgeht, die Versuchsbeschreibung zu 
unkLar 1St, samtLiche Rahmenbedingungen n1cht definiert sind, 
der Erz1ehereinsatz welterh1n abgelehnt wird, die 
Besoldungsfrage weiterh1n ungeLöst 1St, muß der § 131 b 
abgeLehnt werden. Dazu kommt, dar3 zwar im qbs. 3 e1ne Erhöhung 
der Schulversuche auf 10 vH vorgeschlagen wird, durch die 
Bindung an Klassen dam1t aber ke1ne qusweitung der derze1tigen 
Nachmittagsbetreuung an qHS erfoLgen wurde, sondern 1m GegenteiL 
die Gefahr der Reduzierung der Gruppenanzahl besteht. Der qbs. 4 
ist nicht ausre1chend durchdacht, d1e hier vorgeschlagene 
Vorgangswelse wurde zu grol3en Problemen 1m qHS - Bereich führen. 

Somit geht der vorgeLegte Entwurf noch h1nter den Letzten 
Entwurf zur~ck, er n1mmt die derzei t1gen Erkenntn15se der' 
Laufenden Schulversuche nicht in ausreichendem Maße zur Kenntn15 
und 1st in dieser Fassung als Schulversuch mit einer notwend1gen 
anschLleßenden EvaLu1erung m1t dieser Beschreibung dafUr nicht 
geeignet. 
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